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VwGH schließt Gesundheitsgefährdung durch niederösterreichische 380-kV-Starkstromleitung nicht aus
Auch in Niederösterreich wird eine 380 kV-Leitung, in diesem Fall ca. 17 Kilometer lang, gebaut. Diese Höchstspannungsleitung führt vom Schaltwerk Etzersdorf zum neuen Umspannwerk Theiß. An einem Reiterhof, in dem zahlreiche Menschen wohnen und arbeiten sowie über 50 wertvolle Pferde gehalten, trainiert und medizinisch behandelt werden, führt die 380 kV-Leitung unmittelbar vorbei. In diesem Reiterhof wohnen die Inhaberin des Reiterhofes, Frau Ing. Bettina Krejci, ihre minderjährige Tochter und mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Reiterhofes. Die Leitungsachse (!) verläuft weniger als 50 Meter entlang der Gebäude. Das bedeutet, dass die Leiterseile in unmittelbarer Nähe der sensiblen Wohnnutzung entlangführen.
Ing. Bettina Krejci: „Wir haben der EVN, die diese Höchstspannungsleitung baut, verschiedenste andere Trassenvarianten vorgeschlagen. Die EVN hat all diese Varianten verworfen und auch eine Teilverkabelung kategorisch abgelehnt! Es ist mir nichts anderes übrig geblieben, als einen Rechtsanwalt zu suchen und alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zu ergreifen.“
Nachdem die Niederösterreichische Landesregierung in erster Instanz im UVP-Verfahren die Einwände von Frau Ing. Krejci abgetan und die Leitung genehmigt hatte, erhob die Betroffene Berufung an den Umweltsenat. Frau Krejci legte Gutachten vor, unter anderem ein medizinisches Gutachten der Hosan GmbH, Dr. med. Karl Hellemann. Dieser Sachverständige attestierte inakzeptable elektromagnetische Immissionen für die im Reiterhof wohnenden Menschen und deckte zahlreiche Fehler in den Beurteilungsgrundlagen des UVP-Verfahrens auf. Der Sachverständige stellte auch fest, dass die Gefahr der elektromagnetischen Felder nicht nur, wie bisher üblich, aus rein epidemiologischer Sicht zu betrachten ist, sondern dass derartige Immissionen auch zellpatophysiologische und eiweißfunktionale Wirkungen haben, vereinfacht gesprochen somit die Zellsteuerung im menschlichen Organismus beeinflussen.
Der Umweltsenat als Berufungsbehörde im UVP-Verfahren setzte sich über alle diese Argumente hinweg und bestätigte die Genehmigung durch die Niederösterreichische Landesregierung. Juristische Fachzeitschriften frohlockten „Keine Gesundheitsgefährdung durch niederösterreichische 380-kV-Startkstromleitung“ (RdU 2006, 125). 
Ing. Bettina Krejci: „Um die Gesundheit meiner Tochter und meiner Mitarbeiter zu schützen, blieb mir nun nur noch der Weg zum Verwaltungsgerichtshof“.

Am 04.07.2006 erhob Frau Krejci gegen den Bescheid des Umweltsenates Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. Ein umfangreiches und für die Betroffene teures Verfahren war die Folge.

Am 31.03.2008 dann das Unerwartete:

Mit seinem Erkenntnis ZL. 2006/05/0184-14 gab der VwGH der Beschwerde recht und hob den angefochtenen Bescheid des Umweltsenates vom 17.05.2006 infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften auf. Der VwGH erkannte, dass sich der Umweltsenat nicht ausreichend mit den medizinischen Einwänden der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt hat und dass das UVP-Verfahren zu ergänzen ist. Damit verfügt die EVN derzeit über keine gültige Bewilligung zum weiteren Bau ihrer 380 kV-Leitung, baut diese jedoch trotzdem unvermindert weiter, offenbar nach dem Motto „Beton schafft Rechtskraft“.
Ing. Bettina Krejci: „Wenn ich nicht Rechtsanwalt Dr. Dieter Neger aus Graz, der meine Interessen mit größer Sachkunde und höchstem Nachdruck verfolgt, gefunden hätte – ich glaube nicht dass ich dann zu meinem Recht gekommen wäre!“.

Es bleibt nun die neuerliche, zu ergänzende Entscheidung des Umweltsenates abzuwarten. Das Problem Reiterhof und 380 kV-Leitung könnte durch eine Teilverkabelung dieses sehr sensiblen Trassenbereiches gelöst werden.
